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Betr.: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit 
dem das Energieförderungsgesetz 1979 
geändert wird. 
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Der Hauptverband dankt 
soweit dadurch Belange 
folgt ab: 

Zu Ziffer] : 

für die Gelegenheit zur Stellungnahme und gibt diese, 
seiner Mitgliedsbetriebe berührt werden können, wie 

Die in § 20 des Entwurfs erwähnte Verwendung heimischer Primärenergieträger 
schließt auch den Einsatz von Energie aus Biomasse ein. Wie schon in unserer 
Stellungnahme zum Energieförderungsgesetz 1979 erwähnt, wird dabei infolge 
der hohen Arbeitsintensität der Erzeugung der Einsatz neuer Techniken und 
Maschinen notwendig sein. Für die dafür erforderlichen Investitionen sollte 
die Rücklage verwendet werden können, weshalb folgende Formulierung vorge
schlagen wird: 

"(3) Zu den begünstigten Anlagen im Sinne des Abs. 1, Ziff.l - 4 gehören 
••.. auch alle sonstigen technischen Anlagen, die nur mittelbar •.• dienen, 
aber zur Versorgung und zum Betrieb der begünstigten Anlagen erforderlich sind." 

Dadurch soll den begünstigten Unternehmen mittels Abnahmeverträgen die Nutzung 
in der Land- und Forstwirtschaft anfallender Biomasse ermöglicht werden. 

Der Hauptverband übermittelt u.e. 22 Exemplare dieser Stellungnahme dem 
Präsidenten des Nationalrats. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

Der Generalsekretär: 
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